
Die Zivilrechtsakzessorietät des Urheberstrafrechts und
ihre Ausnahmen

Die Strafvorschri ften des Urheberrechts (§§ 1 06 ff.
UrhG) stel len klassische Vorschri ften des Neben-
strafrechts dar: Es werden Verhal tensweisen unter
Strafe gestel l t, die im ansonsten zivi l rechtl ich ge-
prägten Urheberrechtsgesetz untersagt sind und in
erster Linie zivi l rechtl iche Ansprüche, insbeson-
dere Unterlassungs- und Schadensersatzansprü-
che, auslösen. Insofern sind die Strafnormen des
Urheberrechts „zivi l rechtsakzessorisch“ ausgestal -
tet. Sowohl der Werkbegriff als auch die Tathand-
lungen der Verviel fäl tigung, der Verbreitung und
der öffentl ichen Wiedergabe sowie die gesetzl ich
zugelassenen Nutzungen richten sich nach den
zugrunde l iegenden zivi l rechtl ichen Normen.
Nachdem das Urheberstrafrecht aber in den letz-
ten Jahren aus seinem „Dornröschenschlaf“ er-
wacht ist, muss überlegt werden, ob an diesem
Dogma vorbehal tlos festgehal ten werden kann.
Schon de lege lata ist fragl ich, ob eine zivi l recht-
l ich zulässige analoge Anwendung von Vorschri f-
ten, die zu einer Urheberrechtsverletzung führen,
im Strafrecht berücksichtigt werden kann. Ande-
rersei ts sol l bei einer nachträgl ichen Genehmigung
einer Urheberrechtsverletzung durch den Urheber,
die zivi l rechtl ich wirksam ist, die Strafbarkeit nicht
rückwirkend entfal len können, sodass die strikte
Zivi l rechtsakzessorietät ohnehin kaum durchzu-
hal ten ist. Korrigierend greift zudem die speziel le
strafrechtl iche Irrtumslehre zugunsten des Rechts-
verletzers ein. De lege ferenda gibt es Überlegun-
gen, die Strafbarkeit auf gewerbsmäßig handelnde
Rechtsverletzer zu beschränken oder jedenfal l s ei -
ne Bagatel lklausel einzuführen. Der Vortrag geht
auf al le diese Fragen im Detai l ein.
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ne. Seit Apri l 201 5 ist er Inhaber eines Lehrstuhls für
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